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__________________________________________________________________________________ 

 

a) Allgemeine SaNa-Informationen 

 

Der neue, offizielle Ausweis für Fischer heisst  SaNa (Sachkunde Nachweis), ist blau, im 

Kreditkartenformat und gilt in allen Kantonen der Schweiz. 

Im benachbarten Ausland wird er vom Landkreis Baden Württemberg D anerkannt. 

Wer eine Berechtigung zum Fang von Fischen und Krebsen erwerben will, muss fisch- und 

tierschutzrelevante Kenntnisse der Fischerei nachweisen können.  

 

Für alle Patente ab einem Monat oder länger wird seit dem 1. Januar 2009 ein SaNa      

(Sachkunde Nachweis) verlangt. Damit können Tages- Monats- oder Saisonkarten für 

Patentgewässer gelöst werden. 

 

Kurzpatente wie Tages- Wochen- oder Ferienkarten sind an einigen Gewässern (noch) ohne 

Ausweis zu haben, der Ausweis wird aber zunehmend und vorab an begehrten Gewässern 

verlangt. 

Bei Pachtgewässern wird dieser „Fähigkeits-Ausweis“ ebenfalls verlangt,  sei es von den 

pachtenden Vereinen oder von Einzelpächtern kleinerer Gewässer.  

Jugendliche und neue Fischer müssen eine der Fischerprüfungen absolvieren, um den SaNa-

Ausweis zu erhalten. 

 

 

 

Weiter…. 



b) Kursliste 2012 
 

Die vom St. Galler Kantonalverband angebotenen Kurse beinhalten seit Anbeginn 

ausschliesslich die offizielle  SaNa „Schweizer Sportfischer Brevet“ -Prüfung. 

Damit sind jegliche Probleme beim späteren Gebrauch des Ausweises behoben.   

 

Samstag, 14. April 2012 

9.00 bis ca. 16 Uhr, Kurslokal Feuerwehrdepot, Tonhallestrasse 27,  9500 WilKursleitung: 

Guido Bundi * 

Samstag,  7. Juli 2012  

9.00 bis ca. 16 Uhr, Rest. Kreuz  Jona 

Kursleitung:  Karl Waldis 

 

Samstag,  25. August 2012   

9.00 bis ca. 16 Uhr, Rest. Kreuz  St.Gallen-Winkeln (beim Bahnhof Winkeln) 

Kursleitung:  Peter Mayr  

 

Samstag, 15. September 2012 

9.00 bis ca. 16 Uhr, Kurslokal Feuerwehrdepot, Tonhallestrasse 27,  9500 Wil 

Kursleitung: Guido Bundi * 

 

Samstag,  13. Oktober 2012  

9.00 bis ca. 16 Uhr,  Sportzentrum  Aegetenstr. 60,  9443 Widnau  (direkt bei der 

Autobahnausfahrt Widnau) 

Kursleitung:  Guido Bundi * 

 

Samstag,  24. November 2012   

9.00 bis ca. 16 Uhr, Rest. Kreuz  St.Gallen-Winkeln (beim Bahnhof Winkeln) 

Kursleitung:  Peter Mayr  
 

* Die Prüfungsbesten werden vom Kantonalen Fischereiverband ausgezeichnet 

 

Lehrmittel: „Schweizer Sportfischer Brevet“, Ausgabe mit St. Galler Kantonsteil,  Fr. 53.-

Erhältlich in den Fischerei Fachgeschäften oder unter 

http://www.petri-heil.ch/shop/produkte/1848  

Diese  Kurse werden vom kantonalen Fischereiverband in Zusammenarbeit mit  

dem kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) durchgeführt. 

 

Sie werden von einem Team von rund einem Dutzend erfahrenen Instruktoren und in 

verschiedenen Regionen des Kantons erteilt. Die Instruktoren sind Fachgebiet-Spezialisten 

und geben den Teilnehmern entsprechende Praxishilfe, u.a. mit dem Ziel, die Fangerträge zu 

steigern. Sie verwenden viel Freizeit für die Weiterbildung und für die Vorbereitungen 

zwecks aktueller und praxisnaher Kursgestaltung.  Kurskosten: Fr. 45.- 

Informationen und Anmeldung:  

Sekretariat Frau C. Högger  071 9315247   sekretariat@sana-ausbildung.ch  
 
 

http://www.petri-heil.ch/shop/produkte/1848
mailto:sekretariat@sana-ausbildung.ch


c) Wer muss was? 

1)  Für neue Fischer und Jugendfischer ab 12 Jahren (für stehende Gewässer ab 10 Jahren) ist   

ein Kurs mit Prüfungen obligatorisch. (ausser Freiangelfischerei am Seeufer, siehe unten) 

 

2)  Fischer mit einer Ausbildung sind berechtigt zum Bezug eines SaNa Ausweises. 

 

3)  Für bestehende Fischer ohne Ausbildung (Vereinsfischer) gibt es in der Übergangszeit 

einen SaNa-Ausweis mit dem Vermerk „Übergangslösung“.  Dieser berechtigt grundsätzlich 

zum Weiterfischen im eigenen Verein. Beim Lösen von Kurzzeitpatenten in anderen 

Kantonen gibt es Einschränkungen. 

 

1) 2) 3)  Detaillierte Informationen unter dem Titel  „Wer muss was machen“ : 
http://www.anglerausbildung.ch/index.php?id=36 

 

4) Wo kann ich im Kanton St. Gallen fischen:     
http://www.anjf.sg.ch/home/fischerei/Fischerei_im_Kanton.html    

5) Freiangelfischerei: (am Seeufer) 

http://www.anjf.sg.ch/home/fischerei/Fischerei_im_Kanton/freiangelfischerei.html? 

 

d) Der Ausweis 
  

SaNa-Ausweis       (Ausweis mit Prüfung) 

 

Es gibt Kantone, die eine SaNa-Standart-Prüfung als leichtere Alternative anbieten.  

Es müssen nur 60 Fragen gelernt, 25 beantwortet werden und 20 müssen richtig sein.  

Leider können die Absolventen Probleme bekommen, wenn sie beispielsweise Zutritt an 

begehrte Pacht- oder Privatgewässer suchen. 

Es wird von dieser Variante abgeraten! 

 

Die vom St. Galler Kantonalverband angebotenen Kurse beinhalten seit Anbeginn 

ausschliesslich die offizielle  SaNa „Schweizer Sportfischer Brevet“ Prüfung. 

Es müssen 140 Fragen gelernt, 70 beantwortet werden und 55 müssen richtig sein. 

 

Damit sind jegliche Probleme beim späteren Gebrauch des Ausweises behoben.   

In Fischerkreisen und in den Fachmedien ist zunehmend nur noch die Rede vom „BREVET“.  

Diese abgekürzte Bezeichnung steht für „SCHWEIZER SPORTFISCHER BREVET“. 

Damit ist der SaNa-Ausweis mit dem Vermerk „SCHWEIZER SPORTFISCHER 

BREVET“ gemeint . (Emblem auf der Rückseite des Ausweises) 

Begehren von Prüfungsabsolventen, ihre Ausweise nachträglich mit dem Brevet-Emblem zu 

ergänzen, können nicht erfüllt werden. 

 
 

Februar 2012               Guido Bundi         SaNa-Verantwortlicher Fischereiverband Kanton St. Gallen 
 

http://www.anjf.sg.ch/home/fischerei/Fischerei_im_Kanton/freiangelfischerei.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


